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 WERNER FAYMANN
BUNDESKANZLER

An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Maga  Barbara PRAMMER 
Parlament 
1017     W i e n 

GZ: BKA-353.110/0202-I/4/2013 Wien, am 18. Februar 2014
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Rosenkranz. Kolleginnen und Kollegen haben 

am 18. Dezember 2013 unter der Nr. 344/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend vom Bundeskriminalamt als gefälscht erkannte und der Bot-

schaft der Islamischen Republik Afghanistan als echt bestätigte Führerscheine ge-

richtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 7: 

 Ist Ihnen der o.g. Sachverhalt, wonach das .BK in vielen Fällen afghanische Füh-
rerscheine als Fälschungen enttarnt, welche jedoch von der Botschaft der Isla-
mischen Republik Afghanistan als authentisch bestätigt werden, bekannt? 

 Falls ja, wurde seitens des BKA bereits einmal Kontakt mit dem BMEIA aufge-
nommen, aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und 
der Islamischen Republik Afghanistan die Republik Österreich dazu verpflichtet 
ist, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Botschaft der Isla-
mischen Republik Afghanistan als authentisch bestätigten Führerscheine offiziell 
als echte Dokumente anzuerkennen? 

 Falls ja, gibt es in Österreich auch Personen mit Führerscheinen anderer Staaten, 
die vom .BK als Fälschungen entlarvt worden, jedoch von der betreffenden Bot-
schaft als authentisch bestätigt worden sind? 

 Aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der Islami-
schen Republik Afghanistan ist die Republik Österreich dazu verpflichtet, die vom 
.BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Botschaft der Islamischen Repu-
blik Afghanistan als authentisch bestätigten Führerscheine offiziell als echte Do-
kumente anzuerkennen? 
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 Gibt es Bestrebungen des BKA, die o.g. Praxis abzustellen? 
 Falls ja, welche? 
 Falls nein, warum nicht? 
 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundeskanzleramts. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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